
Besoldung bei Übernahme in den Schuldienst im Beamt enverhältnis 

Die Einstufung erfolgt im für das jeweilige Lehramt ausgewiesenen Eingangsamt:  

Besoldungsgruppe Bezeichnung 

A 12 Lehrer oder Lehrerin  mit der Befähigung für das 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und 
den entsprechenden Jahrgangsstufen der 
Gesamtschulen - 

A 13 Lehrer oder Lehrerin  - mit der Befähigung für 
das Lehramt für Sonderpädagogik - 

A 13 + Zulage Studienrat oder Studienrätin  - mit der 
Befähigung für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen oder an Berufskollegs - 

 

Die Besoldung setzt sich u. a. aus folgenden Dienstbezügen zusammen: 
Grundgehalt, Familienzuschlag, Zulagen, Sonderzahlungen (seit 2006: 30 % der 
Dezemberbezüge für die Besoldungsgruppen A 9 bis A 16)  und vermögenswirksame 
Leistungen. Kindergeld gehört nicht zur Besoldung, sondern stellt eine allgemeine 
Sozialleistung dar, die nach den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 
gewährt wird. 

Der Anspruch auf Besoldung entsteht mit dem Tag des Wirksamwerdens einer 
Ernennung. 

Das Grundgehalt  wird nach Stufen bemessen. Es steigt bis zur fünften Stufe im 
Abstand von zwei Jahren, bis zur neunten Stufe im Abstand von drei Jahren und bis 
zur Endstufe 12 im Abstand von vier Jahren. 

Der für das Aufsteigen in den Stufen maßgebliche Tag bestimmt sich nach dem 
Besoldungsdienstalter (BDA). Dies beginnt am 1. des Monats, in dem das 
21. Lebensjahr vollendet wurde (sog. Regel-BDA). Bei Einstellung in 
Lehrerlaufbahnen des höheren Dienstes vor Vollendung des 35. Lebensjahres und in 
Lehrerlaufbahnen des gehobenen Dienstes vor Vollendung des 31. Lebensjahres, ist 
das Regel-BDA maßgebend. Entsteht der Anspruch auf Besoldung nach Vollendung 
der genannten Lebensaltersgrenzen, wird der Beginn des BDA hinausgeschoben. 

Der Familienzuschlag  (§§ 39 - 41 Bundesbesoldungsgesetz) berücksichtigt die 
soziale Komponente in der Besoldung. Ledige und nicht zum Unterhalt verpflichtete 



geschiedene Beamtinnen und Beamte erhalten grundsätzlich keinen 
Familienzuschlag. Der Familienzuschlag wird in Stufen gewährt. Er besteht aus 
einem ehegattenbezogenen Anteil (Familienzuschlag der Stufe 1) und einem 
kinderbezogenen Anteil (Familienzuschlag der Stufe 2 und weitere Stufen). 

Eine ruhegehaltfähige Zulage  in Höhe von derzeit 79,02 € erhalten Lehrkräfte, die 
zur Studienrätin oder zum Studienrat ernannt werden. 

 



 


